
  
  
 

 
Pflichtveröffentlichung gemäß § 27 Abs. 3 Satz 1 und § 14 Abs. 3 Satz 1 

Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) 
 

 

 
 

Ergänzung der Gemeinsamen Stellungnahme 
von Vorstand und Aufsichtsrat und Aufsichtsrat der 

 
Herlitz Aktiengesellschaft, Berlin 
Am Borsigturm 100, 13507 Berlin 

 
ISIN DE0006053101 und DE0006053119 

 
gemäß § 27 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- und Überna hmegesetzes (WpÜG) 

 
zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der 

 
Pelikan  International Corporation Berhad 

Lot 3410, Mukim Petaling, 12 ½ Miles, 
Jalan Puchong, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan, Malaysia 

 
an die Aktionäre der Herlitz Aktiengesellschaft 

 
 
Vorstand und Aufsichtsrat der Herlitz Aktiengesellschaft haben zu dem am 11. Januar 2010 
veröffentlichten freiwilligen Übernahmeangebot der Pelikan International Corporation Berhad am 14. 
Januar 2010 eine gemeinsame Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgegeben. 
 
Diese Stellungnahme wird wie folgt ergänzt: 
 
Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen die Aussagen der Bieterin zu ihren in der Angebotsunterlage 
mitgeteilten Absichten. Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen das genannte Engagement der Bieterin 
für die Gesellschaft. 
 
Aufsichtsrat und Vorstand begrüßen, dass die Bieterin grundsätzlich nicht beabsichtigt, Maßnahmen 
durchzuführen, die sich auf die Arbeitnehmer der Herlitz-Gruppe, deren Beschäftigungsbedingungen, 
Arbeitnehmervertretungen oder Arbeitsverträge auswirken. Schließlich begrüßen Aufsichtsrat und 
Vorstand, dass die Bieterin keine Absichten zur Veränderung des Sitzes der Gesellschaft und der 
Standorte wesentlicher Unternehmensteile hat. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen auch, dass keine Änderungen im Vorstand und Aufsichtsrat 
beabsichtigt sind. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats, welche Herlitz-Aktien halten, sind Herr Dr. Christian Supthut und Herr 
Christian Petsch. 
 
Berlin, der 25. Januar 2010 
 
Herlitz Aktiengesellschaft 
Vorstand und Aufsichtsrat  
 


